
 
 
Wenn Sie diesen Abschnitt abtrennen, passt die Bei-
trittserklärung in einen Fensterumschlag. 
 
An die  
RAG Tanz Düsseldorf e. V. 
c/o Ingrid Brendel 
Eintrachtstraße 18 
41238 Mönchengladbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zur 
Mitgliedschaft 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rheinische Arbeitsgemeinschaft Tanz 

 
im Regierungsbezirk Düsseldorf e. V. 
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Die RAG Tanz Düsseldorf e. V. ist eine von fünf Ar-
beitsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Sie 
wurde im Jahre 1949 gegründet. 
 
 
Sie bietet Fortbildungsveranstaltungen an für alle, die 
in ihrer Gruppenarbeit – sei es mit Kindern, Jugendli-
chen oder Erwachsenen – den Tanz einbeziehen 
möchten.  
 
 
Das Angebot reicht dabei von der Folklore aus vielen 
Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, dem Balkan, 
Israel u.a. bis zu modernen Formen und Kindertanz. 
 
 
In regelmäßigen Abständen veranstaltet sie ein 
Tanzfest mit Vorführungen einzelner Gruppen und 
gemeinsamem Tanzen aller Teilnehmer/innen. 
 
 
Mitglieder des Vereins können alle Personen und 
Gruppen werden, die sich für Tanz interessieren und 
die Ziele des Vereins unterstützen. 
 
 
Die RAG Tanz Düsseldorf e. V. ist Mitglied in folgen-
den Organisationen:  
 

• Landesarbeitsgemeinschaft Tanz NRW e. V.  

• Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW 
e. V. 

• Deutscher Bundesverband Tanz e. V. 
 
 
Sie wird vom Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration über den Landschaftsverband 
Rheinland aus Mitteln des Landesjugendplanes ge-
fördert. Ein gewählter Vorstand leitet und verwaltet 
die Arbeitsgemeinschaft ehrenamtlich. 
 
 

Welche Vorteile hat die Mitgliedschaft? 
 

• Teilnahme an den Mitgliederversammlungen als 
Forum für den fachlichen Austausch und persön-
liche Kontakte. 

 

• Gestaltung des Jahresprogramms. 
 

• Ermäßigung bei Lehrgängen, bei Gruppen höchs-
tens ein Mitglied pro Lehrgang. 

 
 
Welche Pflichten entstehen durch die Mitglied-
schaft? 
 

• Der jährliche Mitgliedsbeitrag (z. Zt. 25,00 €) wird 
bis Ende des ersten Quartals eines Kalenderjah-
res fällig. 

 

• Anschriftenänderungen werden dem Vorstand 
schriftlich mitgeteilt. 

 

• Austrittserklärungen können bis zum 30.09. des 
laufenden Jahres erfolgen. Der Austritt ist schrift-
lich mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAG Tanz Düsseldorf e.V. 
c/o Ingrid Brendel 
Eintrachtstraße 18 
41238 Mönchengladbach 
Tel.: 02166 / 2 10 68 
Fax: 02166 / 2 10 68 
E-Mail:  vorstand@rag-tanz.de 
Internet: www.rag-tanz.de 
 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit trete/n ich/wir der RAG Tanz Düsseldorf e. V. 
bei als 

Einzelmitglied / Organisation. 

Der Beitritt in die RAG-Tanz Düsseldorf e.V. wird erst 
wirksam, wenn deren Vorstand die Mitgliedschaft 
bestätigt hat. 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns den, Mitgliedsbeitrag 
innerhalb Monatsfrist nach Aufnahme in die RAG 
Tanz Düsseldorf e. V. auf das 
Konto 6105 01-431 bei der Postbank Essen  
( BLZ  360 100 43 )  zu überweisen. 

In den folgenden Kalenderjahren erfolgt mei-
ne/unsere Zahlung jeweils bis zum 31.3. des laufen-
den Jahres. 

Bei Aufnahme in den Verein wird mir/uns die Ver-
einssatzung zur Kenntnis und Beachtung zugesandt. 

 
 

Organisation 
 
 

Name, Vorname   (ggf. Vertreter/in der Organisation) 
 
 

Straße 
 
 

PLZ/Ort 
 
 

Telefon / Fax Geburtsjahr 
 
 

In der Tanzarbeit tätig als 
 
 

E-Mail-Adresse 
 
 
 

Datum Unterschrift 


